Nellenburg-Gymnasium Stockach

Regelung für die Vergabe von Lob und Preis

Grundsätzliches:

1. Maßgebend für die Vergabe von Lob und Preis sind alle Fächer des Pflichtunterrichtes.

2. Es gibt Kernfächer (K) und Nichtkernfächer (M).

Kernfächer sind Deutsch, die Fremdsprachen, Mathematik, Physik (nur im naturw. Profil der Klassenstufe 11), Naturwissenschaft und Technik.

3. Noten, die schlechter als „befriedigend“ sind, schließen die Vergabe von Preis und Lob aus.

Sonderregelung: Bei nur einer „4“ in einem Nichtkernfach kann die Klassenkonferenz mit 2/3-Mehrheit über eine Preis/Lob-Vergabe entscheiden, wenn die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind. Diese „4“ wird dann in der Ausgleichsregelung wie eine „3“ behandelt.

4.
Ein Ausgleich kann innerhalb der K-Fächer nur durch K-Fächer erfolgen. Mit K-Fächern können auch M-Fächer ausgeglichen werden.

Regelung für die Klassenstufen 5 bis 7


Preis: 
Generell alle Noten 2 oder besser, in mindestens zwei Fächern die Note 1, davon



muss ein Fach Kernfach sein.


Ein Ausgleich ist nur für eine Note 3 in einem Nichtkernfach möglich.


In der Praxis: M3 durch K1 oder M1.


Lob: Generell alle Noten 2


Ein Ausgleich ist nur für zwei Noten 3 möglich, dabei maximal eine K3.


In der Praxis:  K3/M3 durch K1/K1 oder K1/M1;




M3/M3 durch K1/K1 oder K1/M1 oder M1/M1

Regelung für die Klassenstufen 8 bis 11


Preis: Generell alle Noten 2, eine Note 1 in einem Kernfach.

Ein Ausgleich ist nur für bis zu zwei Noten 3 in Nichtkernfächern möglich.


In der Praxis:
M3/M3 durch K1/K1 oder K1/M1 oder M1/M1


Lob: Generell alle Noten 2.


Ein Ausgleich ist nur für drei Noten 3 möglich, dabei maximal eine K3 


In der Praxis:  K3/M3/M3 durch K1/K1/K1 oder K1/K1/M1 oder K1/M1/M1




M3/M3/M3 durch K1/K1/K1 oder K1/K1/M1 oder K1/M1/M1 oder M1/M1/M1
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